
 

 

 

 

 

Schutzkonzept Kinder-Garten in der (G)Artenvielfalt 

 

1. Ausgangslage  

Das vorliegende Schutzkonzept zeigt auf, wie im Kinder-Garten auf eine 

ausreichende Prävention und Sensibilisierung zur Eindämmung des Coronavirus 

geachtet wird. Der Kinder-Garten findet unter freiem Himmel auf einem grossen Areal 

statt. Daran passen sich die beschriebenen Massnahmen an. 

 

2. Ziele  

 

Das Schutzkonzept richtet sich am Ziel der Eindämmung des Coronavirus aus, dies 

unter Berücksichtigung einer «verantwortungsvollen Normalität» in der Bildung und 

Betreuung der Kinder. Damit dies gelingt, sind folgenden Faktoren wichtig:  

• Kindeswohl 

• Schutz von Betreuungspersonen 

• Einhaltung der Hygienemassnahmen  

 

3. Leitgedanken des Schutzkonzeptes 

 

Gemäss BAG spielen «kleine Kinder» kaum eine Rolle bei der Ausbreitung der 

COVID-19-Pandemie. Vor dieser Ausganslage sind Einschränkungen zur 

Eindämmung wie Abstandsregeln bei kleinen Kindern untereinander und zwischen 

Kind und Betreuungsperson sowie starre Regulierungen von Gruppengrösse und -

zusammensetzung nicht verhältnismässig. Ältere Kinder spielen potentiell eine leicht 

grössere Rolle bei der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Allerdings verstehen 

diese die Schutzmassnahmen besser, so dass für gewisse Situationen die 

Abstandsregel zu Erwachsenen eingeführt werden kann. Erwachsene halten den 

Abstand zu anderen Erwachsenen möglichst immer ein.  

  



4. Massnahmen 

Informationen zu Hygiene- und Abstandsregelungen 

• Die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen werden regelmässig im Team 

besprochen 

• Besucher/innen werden regelmässig auf die Hygiene- und Abstandsregeln und 

deren Einhaltung hingewiesen 

 

Verhalten bei Krankheitsfällen 

 

• Besucher/innen mit Symptomen werden nach Hause geschickt 

• Wenn ein/e Besucher/in nicht selbstständig nach Hause gehen kann, wird die 

Person von den anderen bis zur Abholung isoliert. 

 

Anwesenheitslisten Für jeden Durchführungstag werden 
Anwesenheitslisten geführt 

Maskenpflicht Für das Betreuungspersonal ist 
Maskenpflicht obligatorisch 

Abstand Wo immer möglich halten die 
Betreuenden Abstand zu den Kindern; 
der Abstand zwischen Erwachsenen ist 
zwingend einzuhalten 

Hygiene Das Betreuungspersonal achtet auf 
regelmässige Desinfektion von Händen 
und Material 

Gruppenstruktur Der Kinder-Garten findet draussen statt 
mit vorwiegend kleinen Kindern. Daher 
spielt die Anzahl der Kinder keine 
relevante Rolle. 

Bringen und Abholen Beim Bringen und Abholen gilt es, 
Wartezeiten, Versammlungen von Eltern 
im Garten sowie den engen Kontakt 
zwischen den Familien und den 
Betreuenden zu vermeiden.  

Im Falle einer Infektion einer 
teilnehmenden Person 

Es gelten die aktuellen 
(Quarantäne)Regeln des BAG / 
kantonale Regelungen 
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